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Index

20/11 Grundbuch

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §8;

LiegTeilG 1929 §15;

LiegTeilG 1929 §16;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

In einem Verfahren betre8end einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gemäß §§ 15 8 LiegTeilG durch einen

Antragsberechtigten hat es im negativen Falle zu einer bescheidmäßigen Erledigung der Angelegenheit zu kommen.In

einem Verfahren betre8end einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gemäß Paragraphen 15, 8 LiegTeilG durch

einen Antragsberechtigten hat es im negativen Falle zu einer bescheidmäßigen Erledigung der Angelegenheit zu

kommen.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur

Bescheiderlassung konstitutive Bescheide Grundverkehr
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